
Verordnung 
zur Regelung der Berufsausbildung  

zum Änderungsschneider/ zur Änderungsschneiderin 
und zur Änderung anderer Berufsausbildungsverordnungen in der Bekleidungswirtschaft 

 
Vom 9. Mai 2005 

 
Auf Grund des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) 

und des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit § 26 der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
September 1998 (BGBl. I S. 3074), die durch Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) neu 
gefasst worden sind, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung: 

 
Artikel 1 

 
Verordnung 

über die Berufsausbildung 
zum Änderungsschneider/ 

zur Änderungsschneiderin*) 
 

§ 1 
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 

 
Der Ausbildungsberuf Änderungsschneider/Änderungsschneiderin wird 

 
1. nach § 4 des Berufsbildungsgesetzes sowie 
 
2. nach § 25 der Handwerksordnung für die Ausbildung für das Gewerbe Nummer 37, Änderungsschneider, der 

Anlage B der Handwerksordnung 
 
staatlich anerkannt. 
 

§ 2 
Ausbildungsdauer 

 
Die Ausbildung dauert zwei Jahre. 

 
§ 3 

Zielsetzung der Berufsausbildung 
 

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen bezogen auf Arbeits- und 
Geschäftsprozesse vermittelt werden. Sie sollen so vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer 
qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die 
insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieblichen 
Gesamtzusammenhang einschließt. Die in Satz 2 beschriebene Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 8 
und 9 nachzuweisen. 

 
§ 4 

Ausbildungsberufsbild 
 

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten: 

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,  

___________ 
*) Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 4 des Berufsbildungsgesetzes und des § 25 

der Handwerksordnung. Die Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmenlehrplan für die Berufsschule 
werden demnächst als Beilage zum Bundesanzeiger veröffentlicht. 



4. Umweltschutz, 

5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, 

6. Beraten von Kunden, 

7. Instandhalten von Geräten, Maschinen und Zusatzeinrichtungen, 

8. Zurichten von Kleinstücken und Hilfsstoffen, 

9. Zurichten von Großstücken und Hilfsstoffen, 

10. Ausführen von Näharbeiten, 

11. Ändern von Heimtextilien, 

12. Ausführen von Bügelarbeiten, 

13. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 

 
§ 5 

Ausbildungsrahmenplan 
 

Die in § 4 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen nach der in der Anlage enthaltenen 
Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt 
werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungs-
inhaltes ist insbesondere zulässig, soweit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 

 
§ 6 

Ausbildungsplan 
 

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die Auszubildenden einen 
Ausbildungsplan zu erstellen. 

 
§ 7 

Schriftlicher Ausbildungsnachweis 
 

Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, 
den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben den 
schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen. 

 
§ 8 

Zwischenprüfung 
 

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll zu Beginn des 
zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für das erste Ausbildungsjahr aufgeführten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu 
vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens vier Stunden zwei Arbeitsaufgaben, die Kundenaufträgen entspre-
chen, durchführen und mit betriebsüblichen Unterlagen dokumentieren. Für die Arbeitsaufgaben kommen insbeson-
dere in Betracht: 

1. Ändern der Länge eines Kleinstücks mit Stoßband, 

2. Ändern der Weite eines Kleinstücks mit Austausch eines Reißverschlusses. 

Bei der Durchführung der Arbeitsaufgaben und der Dokumentation soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitschritte 
planen, Arbeitsmittel festlegen, Grundsätze der Kundenorientierung sowie Aspekte der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit berücksichtigen kann. 

 
§ 9 

Gesellenprüfung/ Abschlussprüfung 
 

(1) Die Gesellenprüfung/ Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsaus-
bildung wesentlich ist. 

(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens sieben Stunden eine Arbeitsaufgabe, 
die einem Kundenauftrag entspricht, durchführen, mit betriebsüblichen Unterlagen dokumentieren sowie hierüber 
während dieser Zeit in insgesamt höchstens 15 Minuten ein Fachgespräch führen, das aus mehreren Gesprächs-
phasen bestehen kann. Für die Arbeitsaufgabe kommt insbesondere in Betracht: 

Durchführen von Änderungsarbeiten an einem oder mehreren gefütterten Großstücken mit Schlitzen und Knöpfen 
unter Berücksichtigung folgender Einzelarbeiten: 

Änderung der Länge, Änderung der Ärmellänge vor der Hand, Änderung der Weite von Seitennähten, Austauschen 



eines aushakbaren Reißverschlusses sowie Durchführen der erforderlichen Bügelarbeiten. Bei der Durchführung der 
Arbeitsaufgabe, der Dokumentation und des Fachgesprächs soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter 
Beachtung wirtschaftlicher, technischer und organisatorischer Vorgaben selbstständig und kundenorientiert planen und 
durchführen, dabei Arbeitsergebnisse kontrollieren und dokumentieren, Maßnahmen zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit und zum Umweltschutz ergreifen und die für die Arbeitsaufgabe relevanten 
fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen 
kann. 

(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prüfung in den Prüfungsbereichen Änderungen, Auftragsbearbeitung 
sowie Wirtschafts- und Sozialkunde praxisbezogene Aufgaben bearbeiten. Es kommen Aufgaben insbesondere aus 
folgenden Gebieten in Betracht: 

1. im Prüfungsbereich Änderungen: 

a) Werk-, Hilfsstoffe und Zubehör sowie Materialeigenschaften, 

b) Näh- und Bügeltechniken, 
c) leistungs- und materialbezogene Berechnungen, 

d) Geräte, Maschinen und Zusatzeinrichtungen, 

e) Qualitätssicherung; 

2. im Prüfungsbereich Auftragsbearbeitung: 

a) Kundenberatung, 

b) Änderungsmöglichkeiten, 

c) Arbeitsplanung, 

d) Kalkulation und Abrechnung; 

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt. 

(4) Die schriftliche Prüfung dauert höchstens: 

1. im Prüfungsbereich Änderungen                  120 Minuten 

2. im Prüfungsbereich Auftragsbearbeitung                   60 Minuten 

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde                  60 Minuten 

(5) Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in 
einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung 
den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die 
jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 

(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten: 

1. Prüfungsbereich Änderungen                    50 Prozent 

2. Prüfungsbereich Auftragsbearbeitung                    30 Prozent 

3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde                  20 Prozent 

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn 

1. im praktischen Teil der Prüfung und 

2. im schriftlichen Teil der Prüfung 

jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prüfungsbereiche des schriftlichen Teils 
der Prüfung müssen mindestens ausreichende Leistungen, in dem weiteren Prüfungsbereich des schriftlichen Teils 
der Prüfung dürfen keine ungenügenden Leistungen erbracht worden sein. 
 
 

Artikel 2 
 

Änderung der Verordnung 
über die Berufsausbildung in der Bekleidungsindustrie 

 
Nach § 11 der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bekleidungsindustrie vom 13. Februar 1997 (BGBl. I S. 

262) wird folgender § 11 a eingefügt: 
 

§ 11 a 
Anrechnungsregelung 

 
Auf die Berufsausbildung in dem aufbauenden Ausbildungsberuf Modeschneider/ Modeschneiderin können die in 

dem abgeschlossenen Ausbildungsberuf Änderungsschneider/Änderungsschneiderin erworbenen beruflichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bis zum vollen Umfang der dort zurückgelegten Ausbildungszeit 
angerechnet werden; § 8 Abs. 1 und 2 des Berufsbildungsgesetzes bleibt unberührt.“ 



 
Artikel 3 

 
Änderung der Verordnung  
über die Berufsausbildung  

zum Maßschneider/zur Maßschneiderin 
 
Nach § 10 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Maßschneider/zur Maßschneiderin vom 15. April 2004 

(BGBl. I S. 571) wird folgender § 10a eingefügt: 
 

§ 10a 
Anrechnungsregelung 

 
Auf die Berufsausbildung nach dieser Verordnung können die in dem abgeschlossenen Ausbildungsberuf 

Änderungsschneider/ Änderungsschneiderin erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bis zum 
vollen Umfang der dort zurückgelegten Ausbildungszeit angerechnet werden; § 8 Abs. 1 und 2 des 
Berufsbildungsgesetzes bleibt unberührt.“ 

 
 

Artikel 4 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft. 

 

 

Berlin, den 9. Mai 2005 

Der B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t  und A rb e i t  

In Vertretung 
Georg W i l h e l m  A d a m o w i t s c h  


